Satzung

§ 1 Name, Sitz und Rechtsform

1. Der Verein führt den Namen  Generationentreff „Rund um Gerlingen“

2. Er führt nach Eintragung in das Vereinsregister den Namenszusatz „eingetragener Verein“ in der abgekürzten Form „e.V.“

3. Der Verein hat seinen Sitz in Gerlingen.

4. 4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereines

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung des kulturellen, sozialen und gemeinschaftlichen Austausches im Bereich der Jugendpflege und Fürsorge, der Kulturen untereinander, der Vernetzung der Senioren untereinander, die Förderung der Kreativität, der Kunst und des Kulturgutes vor allem bei Kindern, Jugendlichen, daneben auch bei Erwachsenen. 

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

a) Information und Beratung im Rahmen von Vortragsveranstaltungen und Tagesseminaren und Kultureisen u.a. zu folgenden Themenbereichen: Literatur, Musik, Sprachen, Religionen, Demografie, Globalisierung, Gesundheit, Rente. 

b) Kursangebote ebenfalls zum obengenannten Themenkreis

c) Zusammenkünfte zwischen JUNG und ALT

d) Hinsichtlich der Förderung der Kreativität, Kunst und des Kulturangebotes bei Kindern und Erwachsenen durch die Einrichtung einer Malwerkstatt, einer Werkstatt gegen Langeweile, Talkrunden „Nimm Dein Leben in die Hand“, Workshops „50, na und“, geleitet durch qualifizierte Referenten, Pädagogen und Künstlern. 

e) Erstellung, Druck und Herausgabe einer eigenen Zeitung/Zeitschrift. 

f) Veranstaltungen von Kulturmärkten. Arbeitskreise, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Anleitung von Künstlern und Pädagogen schöpferisch ohne Druck, sondern mit Spaß tätig werden können. 

g) Vermittlung von Kontakten zwischen Eltern und Senioren. „Patenschaften“

4. Zur Durchführung der Aufgaben unterhält der Verein ganzjährig ein Geschäftsbüro und geben monatlich einen Veranstaltungskalender. 

5. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 3 Eintritt der Mitglieder

1. Mitglied kann jeder werden, der die Ziele des Vereins anerkennen und unterstützen will und das 18. Lebensjahr vollendet hat.

2. 2. Juristische Personen, nicht rechtsfähige Vereine, Handelsgesellschaften und andere Personenvereinigungen (auch BGB-Gesellschaften), werden als Mitglieder aufgenommen. 

3. Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in der Verein.

4. Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen.

5. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Eintritt wird mit Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam.

6. Die eventuelle Ablehnung eines Aufnahmeantrages braucht nicht begründet zu werden. Die Ablehnung durch den Vorstand ist nicht anfechtbar.

7. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.

§ 4 Austritt der Mitglieder:

1. Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt.

2. Der Austritt ist unter einer Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Quartalsende möglich.

3. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Zur Einhaltung der Kündigungsfrist /Abs.2) ist rechzeitiger Zugang der Austrittserklärung an ein Mitglied des Vorstandes erforderlich.

§ 5 Ausschluss der  Mitglieder:

1. Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Ausschluss durch Vorstandsbeschluss.
2. Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei einem wichtigen Grund zulässig, insbesondere, wenn das Mitglied den Zielen des Vereins zuwider handelt oder durch sein Verhalten das Ansehen des Vereins schädigt. 

3. 3. Das Mitglied ist vorher zu hören. 

§ 6 Streichung der Mitgliedschaft

1. Ein Mitglied scheidet außerdem mit Streichung der Mitgliedschaft aus dem Verein aus. 

2. Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt, wenn das Mitglied mit 6 fortlaufenden Monatsbeiträgen im Rückstand ist und diesen Betrag auch nach schriftlicher Mahnung durch den Vorstand nicht innerhalb von 3 Monaten von der Absendung der Mahnung an voll entrichtet. Die Mahnung muss mit eingeschriebenem Brief an die letzte, dem Verein bekannte Anschrift des Mitgliedes gerichtet sein.

3. In der Mahnung muss auf die bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen werden. 

4. Die Mahnung ist auch wirksam, wenn die Sendung als unzustellbar zurückkommt.

5. Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt durch Beschluss des Vorstandes, der dem betroffenem Mitglied nicht bekannt gemacht wird.

§ 7  Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet im übrigen mit dem Tod des Mitgliedes bzw. bei juristischen Personen o.ä. (verl. § 3.2.) durch deren Auflösung. 

§ 8 Mitgliedsbeitrag

1. Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten

2. Die Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung

3. 3. Der Beitrag ist monatlich im voraus zu zahlen und für den Eintrittsmonat voll zu entrichten.

4. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 

§ 9 Organe des Vereins

a) der Vorstand

b) die Mitgliederversammlung

§ 10 Vorstand

1. Der Vorstand (§ 26 BGB) besteht aus

a) dem/der 1. Vorsitzenden,

b) dem/der 2. Vorsitzenden

c) dem/der Schriftführer/in,

d) dem/der Kassenwart/in

e) dem/der Beisitzer/in für Jugendfragen

f) dem/der Beisitzer/in für Seniorenbelange

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich  von je zwei Vorstandsmitgliedern vertreten.

3. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse.

4. Der/die Kassenwart/in verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben. Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift des/der Kassenwart/in oder eines weiteren Vorstandsmitgliedes (siehe Ab. 1 dieses Paragraphens).

5. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Die Wiederwahl des Vorstandes ist möglich.

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die von der/dem 1. oder 2. Vorsitzenden berufen und geleitet werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit muss der/die 1. Vorsitzende bzw. der/die 2. Vorsitzende binnen einer Woche eine zweite Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erscheinenden Vorstandsmitglieder beschlussfähig. In der Einladung zu der zweiten Versammlung ist auf die besondere Beschlussfähigkeit hinzuweisen. Der Vorstand fasst die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden/der Vorsitzenden oder seiner/seiner Stellvertreters/Stellvertreterin.

7. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes haben die übrigen Vorstandsmitglieder das Recht, einen Ersatzmann/eine Ersatzfrau bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen.

8. Die Vorstandssitzungen sind für alle Mitglieder offen, sie haben kein Stimmrecht.

9. Auf Antrag des Vorstandes kann mehrheitlich die Mitgliederöffentlichkeit ausgeschlossen werden.

§ 11  Die Mitgliederversammlung

1. Im ersten Quartal jeden Jahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Dazu lädt der Vorstand mindestens zwei Wochen vorher schriftlich mit Bekanntgabe der Tagesordnung ein. Anträge zur Mitgliederversammlung müssen dem Vorstand 10 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich mit einer Begründung vorliegen. Anträge, die nicht fristgerecht eingegangen sind, werden behandelt, wenn die Mehrheit der Anwesenden die Dringlichkeit beschließt. 

2. Beschlussfähig ist jeder ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung. Zur Beschussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist die Anwesenheit von 2 Dritteln der Vereinsmitglieder erforderlich. Ist einer zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins einberufene Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist vor Ablauf von vier Wochen seit dem Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Die weitere Versammlung darf frühestens zwei Monate nach der ersten Versammlung stattfinden, hat aber jedenfalls vier Monate nach diesem Zeitpunkt zu erfolgen. Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenden Vereinsmitglieder beschlussfähig. Die Einladung zur weiteren Versammlung hat einen Hinweis auf die erleichterte Beschlussfähigkeit zu enthalten: 

3.  Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:

a) Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes für das abgelaufene Geschäftsjahr

b) Bestellung von zwei Kassenprüfern/Kassenprüferinnen, die dem Vorstand nicht angehören dürfen.,

c) Beschlussfassung der Mitgliedsbeiträge

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes

e) Beschlussfassung und Änderung der Satzung und über Auflösung des Vereins

f) Beschlussfassung über Anträge

g) Entlastung des Kassenwartes und des Vorstandes

4. Außerordentliche Mitgliederversammlungen können jederzeit auf Antrag des Vorstandes einberufen werden

5. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, Enthaltung werden nicht mitgerechnet. Abgestimmt wird durch Handzeichen.

6. Der/die 1. oder 2. Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung, der/die Schriftführer/in schreibt das Protokoll, es ist von dem/der 1. oder 2. Vorsitzenden und dem/der Schriftführer/in zu unterzeichnen., 

7. In der jährlichen Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand der Etat des laufenden Geschäftsjahres dargestellt. 

§ 12 Vermögen

1. Alle Beiträge, Einnahmen und Mittel des Vereins werden ausschließlich zur Erreichen des Vereineszweckes verwendet. 

2. Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 13 Auflösung

1. Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, wenn mindestens zwei  Drittel sämtlicher Vereinsmitglieder anwesend sind, wobei drei Viertel der abgegebenen Stimmen für die Auflösung stimmen müssen. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit Hinweis auf die bevorstehende Auflösung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig, wobei wiederum drei Viertel der abgegebenen Stimmen für die Auflösung stimmen müssen.

2. Im Falle einer Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das evtl. Vereinsvermögen an die Kultur- und Sportgemeinde Gerlingen e.V., Geschäftsstelle Brückentorhalle, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat und dem im Zeitpunkt der Zuwendung die steuerliche Gemeinnützigkeit zuerkannt ist. 

$ 14 Änderungen

1. Die vorliegende Satzung soll zur gegebenen Zeit den Erfordernissen der Entwicklung im Vereinsleben angepasst werden. An Sitzungen, die der Ausarbeitung von Satzungsänderungen dienen, kann jedes Mitglied teilnehmen.

2. Zur Änderung des Zwecks des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich: die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen.

3. Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung bezüglich der Gemeinnützigkeit und Zielsetzung ist vor deren Anmeldung beim Registergericht dem zuständigen Finanzamt vorzulegen. 

§ 15 Haftung

Der Verein haftet nur mit dem Vereinsvermögen. 

Gerlingen, den 

